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P u b l i c a t u m . 

Nachdem zufolge Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths 

eine jcihrliche Umfchreibung der aus einer Landgemeinde in die andere 

übergetretenen Ehstländisthen SSatiew angeordnet worden, so macht 

die Ehstlandische Gouvernements-Regierung die von derselben nach 

genommener Rücksprache mit dem Ehstllindischen Kameralhofe und 

dem Ehstltindischen Herrn Ritterschaftshauptmann entworfene und 

S r . Excellenz dem Herm General-Gouverneur der Ostseeprovinzen 

zur Durchsicht vorgestellte Verordnung über die jahrliche Umschrei-

bung der Ehstllindischen Bauern hierbeiliegend zur Wissenschaft und 

schuldigen Nachachtung aller derer, die es angeht, allgemein bekannt 

und empfiehlt den Herrn Kirchenvorstehern, dafür Sorge zu tragen, 

dasi diese Verordnung und ins besondere die aus den Uebertritt aus 

einer Gemeinde in die andere bezüglichen Fristen zur gehörigen Kennt-

nitz des Landvolks gelangen. Reval, Schlotz, den 27. September 1846. 

Ttvil-Gouverneur F. v. Grünewaldt. 

Bawn Rosen, F. G. A. v. Schwebs, 
Rtgitrungsrath. Regierungsrath. 

W . Samson von Himmelstiem, 
Regierungsrath. 

E. von Rottbeck, 



V e r o r d n u n g 
über die jahrliche Umschreibung der Ehstlandischen Bauern. 

§ i . 
Die Umschreibung der Ehstlandischen Bauern findet alljährlich unter 

Beobachtung nachstchender Regeln statt: 
§ 2. 

Wenn ein Gemeindeglied aus einer Gemeinde in die andere übcrtreten 
mill, so erbittet dasselbe sich zuvörderst wahrend der Frist vom 27. October 
bis zum K). November von der bctreffenden Gutspolizei das Zeugnih 
über stine Bcrechtigung zum Austrilt aus der frühern Gemeinde (dcn K ü n -
d igungssche in ) , in welchem, nach der sub litt. A . hicbeiliegenden Form, 
das Alter des Austretenden nach der letzten Reichsstelen-Revision und die 
Nummer, unter welcher derstlbe bisher verzeichnet steht, zu bcmerken ist. 

Diestn Kündigungsschein oder den auf denselben erhaltenen Makler-
schein übergiebt der Austretende dem Gutsherrn derjenigen Gemeinde, in welchc 
er einzutreten bcabsichtigt und erhalt dagegen die schriftliche Einwilligung des 
Gutsherrn in stine Aufnahme (Aufnahmesche in , Form Utt. B.) Diesen 
Aufnahmeschein producirt der Austretende bei dem Gemeindegerichte unter dessen 
Iurisdiction die aufnehmende Gemeinde sortirt. Gleichzeitig erklaren vor die-
sem Gemeindegerichte die Gemeindeältesten und Vorsteher der aufnehmenden 
Gemeinde, Namens der letzteren, dasi sie in die Aufnahme des Ueberwandern-
dcn willigen. Solches wird im Protocoll des Gemeindegerichts verzeichnet, 
über diesen Act ein Zeugnih ausgefertigt (Form litt. C.) und letzteres zugleich 
mit dem erwahnten Aufnahmeschein der Gutspolizei des Gutes, aus dessen 
Gemeinde das Individuum auszutreten beabsichtigt, bis zum 2 . Februar des 
folgenden Iahres zugestellt. Hierauf ertheilt diest Gutspolizei, nach er-
folgter Liquidation mit dem Austretenden und spatestens bis zum 23 . April, 
demstlben definitiv gegen Quittung den E n t l a s s u n g s s c h e i n (Form litt. v . ) 
und mit diesem Entlassungsschein wird erst die Ueberwanderung des Austreten-
den in die neue Gemeinde als vollzogen angesthen. 

§ 3 . 
Die Gutspolizeien derjenigen Güter, auf welchen ein Austritt oder 

eine Aufnahme von Gemeindegliedern stattgefunden Hat, fertigen jahrlich die 
Umschreibungslisten in dreien Exemplaren nach dem beigefügten Schema litt. E . 
an und stellen diestlben dem Hakenrichter ihres Districts, sobald als möglich, 
spatestens aber bis zum 16. Mai , zu. 

§4. 
Diejenigcn Guter, auf welchen weder ein Austritt, noch eine Aufnahme 

von Gemeindegliedern stattgefunden, haben darüber dem Hakenrichter ihres 
Districts spatestens bis zum 16. May die Anzeige zu machen. 

§ 6. 
Dicjenigen Gutspolizeien, welche ihrc Umschreibungslisten oder die 

in § 4 crwähnten Anzeigen dem Hakenrichter bis zum 16. Mai nicht einge-
sandt haben, vcrfallen in eine Poen von 7 Rbl. S ' . M . und wenn sie solche 
Listen oder Anzeigen auch bis zum 26. May nicht einstnden, in eine Poen 
von 14 Rbl. S . M. , welche Poenen der Hakenrichter beitreibt und zum 
Besten des Collegii der allgemeinen Fürsorge an die Gouvernements-Regierung 
einftndet. Die manquirenden Gutspolizeien haben in diesem Falle aber 
zu erwarten, datz für ihre Rechnung Bcamte zur Anfertigung der fehlenden 
Listen beordert werdcn. 

§ 6. 
Sammtliche Hakenrichter übersenden die bei ihnen eingegangenen Um­

schreibungslisten ihrer resp. Districtc bis zum erstcn Juni jeden Iahres an 
den Ehstlandischen Kameralhof. 

§ 7* 
Der Kameralhof revidirt die Umschreibungslisten und bewerkstelligt nach 

Maatzgabe der rcvidirten Listen die Repartition der Abgaben für die 2. Hälfte 
des laufenden und die erste Halfte des zukünftigen Iahres und benachrichtigt 
den Herrn Ritterfchaftshauptmann vor dem 1. September von der Seelenzahl 
der einzelnen Güter in Folgc der Umschreibung, Behufs der Anfertigung der 
Rekrutenrepartitionen. 

§ 8. 
Es dürfen in die, im § 3 erwähnten Listen nur die aus einer Ge-

meinde in die andere, nach vorgangiger Erfüllung aller Erfordernisse, wirklich 
übergetretenen, mit dem Entlassungsfcheine versthenen Subjecte eingetragen wer-
den und zwar nur die zur letzten Rcvision Verzeichneten, woher denn auch 
das Alter, mit welchem die Uebergetretenen bei der letzten Reichsrevision bezeich-
nct worden, unverändert in den Umschreibungslisten wieder anzugeben ist. Die 
nach der letzten Reichsrevision Gebornen sind in diest Listen nicht aufzunehmen. 

§ 9. 
Dle Verstorbenen, zu Rekruten Abgcgebenen, Entlaufenen oder ander-

weitig Abgegangencn bleibcn in den Revisionslisten derjenigen Gemeinden ver-
zeichnet, wo sie sich zur Zeit ihres Tõdes oder Abganges angeschrieben befanden. 

§ 10. 
Die Gutspolizeien haben ihren Umschreibungslisten als Belege 

beizufügen 
a) für die als ausgetreten Angezeigten: die in § 2 erwahnten Aufnah-

mescheine und Gemcindegerichtlichen Zeugnisse. 
b) für die als eingewandert Angezeigten: die im § 2 erwahnten Ent­

lassungsfcheine. 
§ i i . 

Der Kameralhof Hat bei der Revision der Umschreibungslisten zu er-
mitteln und in Gewihheit zu sttzcn: 

a) ob die ausgctretenen Gemeindeglicder bei der letzten Reichsrevision 
mit dem angezeigten Alter verzeichnet stchen. 

b) ob die in den Umschreibungslisten als aus einer Gemeinde ausge-
tretcn angezeigten Individuen auch in den Listen der betreffenden Güter als 
aufgenommen angeführt worden sind. 

§ 12. 
Von den beim Kameralhofe von den Hakenrichtern eingehenden dreien 

Exemplaren der Umschreibungslisten läht der Kameralhof ein beglaubigtes Exem-
plar durch den competcnten Hakenrichter den betreffenden Gutspolizeien 
zustellen, welche dasselbe ihren Revisionslisten beizufügen haben; das 2. Exem-
plar ist der betreffenden Kreisrenterci zu demstlben Behufe zuzustcllen und das 
3. Excmplar den bei der Revisionsabtheilung aufbewahrt werdenden Umschrei-
bungslisten früherer Iahre beizufügen. Desgleichen ist die durch solche Um-
schreibungslisten in der seelenzahl der einzelnen Güter vorgefallene Verande-
rung in die Listen der Reichsrevision und ebcnso in die Okladbücher gehörig 
einzutragcn. 

§ 13. 
Diest Regeln gelten ebenfalls für die Pastoratsgemeinden, sind aber 

auf die Stadtbauergemeinden nicht anzuwenden und sind diest hinsichtlich ihres 
Ueberganges aus einer Stadtgemeinde zur andern an die allgemeinen Verord-
nungen, welche in diestr Hinsicht für die Stadtgemeinden bestehen, gebunden. 

§ 14. 
I n den Umschreibungslisten ist der Zuwachs und Abgang der Hofs-

leute stparirt von denen der übrigen Bauern, wie aus dem Schema litt. E . 
zu ersthen, aufzugeben, da die Seelenzahl derstlben und die für sie zu bere^-
nenden Abgaben in den an das Steuer - Departement alljährlich vorzustellenden 
Oclad-Verschlägen in einzelnen, abgetheilten Contos berechnet wcrden müssen. 



§ 15. 
M,oen Glcickfdrmiakeit dcr Büchcr der Umschreibungslistcn bei dcm 

«amcrMofc und mr Vc m idung dcssen. datz dicst Listcn formw.dr.g «ngc-
S 2 , T Ä * e n ohne Ausnahme auf dcn dazu gcdmckten Blan-
m^tten u sckrc^cn. wclchc glcich dcn Blanqucts zu dcn sub l.N. A. b.s v 
lüXZlticTncn Ä © W « Buchdruckerei, Raderstrasie .m Haust 
IX- 324, zu habcn sind. 

A. K ü n d i g u n g s s c h e i n . 

,„„„ S ; Ä « päm, ÄW $ Ä = 
Rcvisiön mit dcm Altcr von Iahrcn verzc.chnctc Bauer N. N. 

dicscs ^cuanitz darüber crthcilt, dasi er das Rccht Hat zu St . Georg 
i*« f.rnft aen 4 K ftinc gegenwärtigc Gemcinde zu vcrlasscn und >n erne 
^ . « Nane aemeindc dcs Ehstländischcu Gouverncments übcrzutrctcn, ,cd°ch 
?.? dersewe v?bundm d n durch das Publicat dcr Gouverncments-Reg.erung 
In£ Sevtcmbcr 1846 JV* 35 vorgcschricbcnen Aufnahmeschc.n und das 
C ,n i f i ' de? XMt&munmnm über die Cinwilligung der neuen 
Gemeinde in stine Aufuahmc bis zum 2. Februar des tunft.gen Iahres bf. 
dcr untcrzcichnctcn Gutspolizci zu produciren. , 

Namcns dcr Gutspollzei von 
B. A u f n a h m e s c h e i n . 

Dcm bishcr untcr dcm Gutc sub JY° OO angcschricbcncn Bauer N. N. 
welckcr in die Gemcinde dcs Gutcs 

>'lkc«ut«tcn bcabsichtiat, erthcilc ich die Bcscheinigung, dasi, 

m: M Ä S Sfc A - Ö » Ä Ä Ä 
3er„achsten Umschreibung zu diesem Gute angeschricbeu werdcn w.rd. 

C. E x t r a c t 
aus dcm Pwtocoll des Gememdegcrlchts 

vom 1® 
Cs crklarte dcr Gcmcindcaltesic N. & Namens dcr 

Gemcinde b 
dasi dicsclbc in die Aufnahmc dcs b.shcr zum Gutc 

JV* angcschriebcncn 
in sj , Gcmcmdc roitttge 

Gcmcindcrichtcr 
D. E n t l a s s u n g s s c h c i n . 

12? rforderliche Cinwilligung der Gemelnde und dcs Gu s-
hern? dcs lctztgcnannttn ^Gutcs bcigebracht, nunmehr ncbst stmem Welbe 9 a™ * und seinen Kindern 

>n der Gemeinde des Gutes ^ entlassen und ihm diests hier-
über zu seiner Legitimation ertheilt worden. Den 

Jm Namen der Gutspolizei des Gutes 
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see nuuma kontraht teine teisega teinud. 

Rcudiaudja annab rentnikule ^/k selle Pere järel ou wiimist möctmist mööda: 

One- ja ajama 

Põldu 
Heinamaa • • 
Karjamaa ehk muu koht kus kari wõib käija 

Metsa-, raba- ja nõmmemaa 

Ühtekoku 

§ 2. 
Neutuik wõtab uced edespidi nimetud hooned wasta ja wõtab oma peale neid oma kuluga parajal wiisil 

ülespidada. Siin aga jääb arwamata, uiis ou § 14 al kinnitud. 

tiiuuwahe. 
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ruutfülda. 
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Mis hooued. 

H o o u e d. 

Mitu. 

E l u - h o o n e . . . . . . . 

Laut 

Ait 

Heinaküün . . . .' . . 

Saun . . . . . . . . 

Köök 

SfhOw 
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Pere põhja warandus, mis ou rentniku kätte autud: 

Kuda need hooued ou. 

^ S 5 ^ V ^ ^ ^ O 

/ ^ ^ 5 . a ^ l ' ' ' 

P e r e p ö h j a w a r a n d n s. 

Mis warandus, mitu.! . ^ " ^ ' Mis warandus. 
rubla. kop. 

mitu. 

oma \k J 

Ö i ii d. 

rubla. kop. 
Niis warandus, mitu. 

H i n d. 

rubla. kop. 


